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Insoweit die Verträge mit fremden Staaten sich auf
solche Gegenstände beziehen, welche nach Art. 4 in den Be¬
reich der Reichsgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß
die Zustimmung des Bundesrates und zu ihrer Gültigkeit
die Genehmigung des Reichstages erforderlich.

Art. 12. Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrat und
den Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu
schließen.

Art. 13. Die Berufung des Bundesrates und des Reichs¬
tages findet alljährlich statt, und kann der Bundesrat zur Vor¬
bereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber
nicht ohne den Bundesrat berufen werden.

Art. 15. Der Vorsitz im Bundesrate und die Leitung der
Geschäfte steht dem Reichskanzler zu, welcher vom Kaiser zu
ernennen ist.

Art. 16. Die erforderlichen Vorlagen werden nach Maß¬
gabe der Beschlüsse des Bundesrates im Namen des Kaisers
an den Reichstag gebracht, wo sie durch Mitglieder des
Bundesrates oder durch besondere, von letzterem zu er¬
nennende Kommissarien vertreten werden.

Art. 17. Dem Kaiser steht die Ausfertigung und Ver¬
kündigung der Reichsgesetze und die Überwachung der Aus¬
führung derselben zu. Die Anordnungen und Verfügungen
des Kaisers werden im Namen des Reichs erlassen und be¬
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichs¬
kanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit^) übernimmt.

Art. 18. Der Kaiser ernennt die Reichsbeamten, läßt die¬
selben für das Reich vereidigen und verfügt erforderlichen
Falles deren Entlassung.

V. Reichstag

Art. 20. Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten
Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor.

Es werden im ganzen Reich 397 Abgeordnete gewählt,
davon in Preußen 236, Bayern 48, Sachsen 23, Württem-

i) Es ist die sogenannte politische oder parlamentarische (nicht
juristische) Verantwortlichkeit, deren praktische Folge im wesentlichen
darin besteht, daß der Reichskanzler auf Angriffe gegen seine Ge¬
schäftsführung im Bundesrat und Reichstag Rede zu stehen hat,
auch wenn keine Berfassungsbestimmung ihn dazu verpflichtet.


